
Von: Ruzicka Christian <christian.ruzicka@wien.gv.at>
An: Benedek Michael <michael.benedek@wien.gv.at>
Gesendet am: 28.04.2026 10:33:41
Betreff: WG: Novelle der Wiener Bauordnung - §118j

Bitte zu 460132-2026 protokollieren. Danke! Christian
 

Gesendet: Montag, 27. April 2026 15:26

Betreff: Novelle der Wiener Bauordnung - §118j
Priorität: Hoch
 

der wohnfonds_wien, Fonds für Wohnbau und Stadterneuerung ist von der Stadt Wien mit der Begleitung und
Prüfung geförderter Wohnhaussanierungen beauftragt. Dadurch hat er sich innerhalb der letzten Jahrzehnte
zur zentralen Kompetenzstelle für Wohnhaussanierung in der Stadt Wien entwickelt.

In dem Entwurf zur Novellierung der Wiener Bauordnung wird, die von der EPBD geforderten zentralen
Anlaufstellen zur Gesamtenergieeffizienz ausschließlich beim wohnfonds_wien gebündelt. Die Zuständigkeit
beinahltet damit neben Beratungsleistungen für Eigentümer*innen, Hausverwaltungen, Haushalte auch
KMUs, sowie akkreditierte Unternehmen und Installateure, die Nachrüstungen anbieten. Um einerseits die
Unabhängigkeit des wohnfonds_wien als Prüfstelle innerhalb des Fördersystems zu gewährleisten und
andererseits die Möglichkeit zu eröffnen vorhandene Beratungsexpertise innerhalb der Stadt (insbesondere im
Bereich der "Nicht-Wohngebäude") in ein neues Netzwerk einzubinden, ersuchen die Formulierung des §118j
nochmals zu adaptieren:

Durch die Formulierung des §118j. sollte sicher gestellt werden, dass:

· wie bereits besprochen: Die Aufgabe nach Abs.1 nicht alleine und direkt durch
Mitarbeiter*innen des wohnfonds_wien erfolgen muss, sondern dieser auch Kooperationen
zur Erfüllung der Aufgaben heranziehen kann (wie z. B. jene mit der Wiener Stadtwerke
GmbH) 
· der Magistrat / die Stadt Wien insbesondere die Beratung von ausführenden Firmen
("akkreditierte Unternehmen und Installateure, die Nachrüstung anbieten)" unabhängig von
den anderen Beratungsleistungen an eine andere geeignete Einrichtung übertragen kann, da
hier ein Interessenskonflikt mit den ureigensten Aufgaben des wohnfonds_wien vorliegt

Freundliche Grüße
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